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zung erforderlich, kann nach Ablauf eines 1 jährigen 
Angebots über einen erneuten Antrag ein letztmaliger 
pauschaler Zuschuss von 600,- € für ein weiteres Jahr 
bewilligt werden.
Zu 3.2/3.3 Besondere Veranstaltungen/Kompetenzförde-
rung und Qualifizierung in der Sportorganisation 
Die genannten Maßnahmen können mit maximal 1.000,– 
€ pro Maßnahme bezuschusst werden.
Zu 3.4 Zielgruppenspezifische Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen auf Grundlage der DOSB-Rahmenrichtlinien
Auf die Zielgruppe ausgerichtete Aus-, Fort- und Wei-
terbildungen können mit bis zu maximal 10.000,- € 
bezuschusst werden. Grundsätzlich gilt die Richtlinie zur 
Förderung der Aus- und Fortbildung des LSB und der 
Sportbünde (2.5.1).
Zu 3.5 Sonstige Einzelmaßnahmen
Sonstige Einzelmaßnahmen, die die Voraussetzungen 
gemäß Ziffer 3.5 erfüllen, können mit bis zu maximal 
3.000 € bezuschusst werden.
Zu 3.6 Projekte
Bezuschusst werden grundsätzlich maximal 80% der 
abrechnungsfähigen Ausgaben. Eine Projektförderung 
erfolgt erst dann, wenn die gemäß Ziffer 3.6 genannten 
Voraussetzungen und Kriterien nachgewiesen sind und 
abrechnungsfähige Gesamtausgaben in einer Mindest-
höhe von 2.500 € vorliegen. Eine Berücksichtigung von 
Ausgaben der Projektpartner ist grundsätzlich möglich. 
Über Ausnahmen zu Ziffern 3. und 4. entscheidet das 
zuständige LSB-Organ.

5. Antragsverfahren und Mittelauszahlung. 
Sportvereine, Sportbünde und Landesfachverbände 
richten ihre Anträge an den LSB. Es sind die vom LSB 
vorgegebenen Formblätter zu verwenden. Die Nachweis-
pflicht obliegt dem Zuwendungsempfänger.
Für die unter 3.1, 3.2 und 3.3 genannten Maßnahmen 
erfolgt die Mittelauszahlung nach Durchführung der 
Maßnahme und erfolgter Nachweisführung. Für die 
unter 3.4 und 3.5 genannten Maßnahmen werden bis 
zu 90% der bewilligten Mittel auf Anforderung direkt 
zugewiesen und mindestens 10% nach Durchführung 
der Maßnahme endabgerechnet. Für Projekte (3.6) wer-
den bis zu 70% der bewilligten Mittel auf Anforderung 
direkt bzw. in mehreren Teilzahlungen zugewiesen und 
mindestens 30% nach Durchführung des Projekts  
endabgerechnet.
Die Weiterleitung und Auszahlung der Mittel an deren 
Mitgliedsorganisationen obliegt den Sportbünden (bei 
Kontingentierung) bzw. dem LSB. Die Sportbünde bzw. 
der LSB sind für die ordnungsgemäße Mittelverwen-

dung und Prüfung der Einzelverwendungsnachweise 
verantwortlich.
Kontingentierung
Für die unter 3.1, 3.2, 3.3 und 3.5 aufgeführten Maß-
nahmen können Sportbünde mit einem Formblatt ein 
Kontingent beantragen. Die beantragten Mittel können 
für eigene Maßnahmen verwendet werden oder an die 
Sportjugenden oder Vereine weitergeleitet werden. 
Die Antragsteller müssen im Vorfeld den Bedarf ihrer 
Mitgliedsorganisationen abfragen und diesen bei der 
Antragstellung berücksichtigen. Nutzen Sportbünde die 
Möglichkeit der Kontingentierung, richten die jeweiligen 
Sportvereine ihre Anträge für die unter 3.1, 3.2, 3.3 
und 3.5 aufgeführten Maßnahmen an den zuständigen 
Sportbund. Kontingente werden seitens des LSB immer 
für die zwei folgenden Kalenderjahre vorbehaltlich der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt. Das 
Formblatt zur Beantragung eines Kontingents für die 
beiden Folgejahre muss dem LSB bis spätestens zum 
31.10. des laufenden Jahres vorliegen.
Die Auszahlung kontingentierter Mittel seitens des LSB 
an den jeweiligen Sportbund erfolgt für jede vom Sport-
bund bewilligte Maßnahme einzeln auf Anforderung und 
nach Vorlage einer Kopie des Antrags und der Förder-
mittelzusage.
Weitere Informationen zur Umsetzung der Kontingen-
tierung sind dem „Leitfaden zur Umsetzung der Kon-
tingentierung“ zu entnehmen, sowie dem „Formblatt 
zur Beantragung eines Kontingents“, beides erhältlich 
beim LSB.
Die Antragstellung für Zielgruppenspezifische Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen (3.4) und für Projekte (3.6) 
erfolgt grundsätzlich beim LSB. Sportbünde halten für 
interessierte Sportvereine ein Antragsformular bereit, 
das sie an den LSB weiterleiten. Die Fördermittelzusage 
erfolgt durch den LSB nach den genannten Kriterien 
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. Die Auszahlung erfolgt direkt an den 
Zuschussempfänger im Rahmen der Einzelfallprüfung.

6. Nachweisführung
Die Abrechnung zu den unter 3.1, 3.2, 3.3 und 3.5 ge-
nannten Maßnahmen erfolgt bei Kontingentierung durch 
die Sportbünde, ansonsten durch den LSB. Die Abrech-
nung zu den unter 3.4 und 3.6 genannten Maßnahmen 
erfolgt grundsätzlich durch den LSB.
Die Mittelanforderung, alle in der Fördermittelzusage 
geforderten Abrechnungsunterlagen und weiteren Belege 
müssen spätestens acht Wochen nach Beendigung der 
durchgeführten Maßnahme, jedoch spätestens bis zum 
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1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (LSB) fördert 
aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
die Beschäftigung von hauptberuflichen Sportreferentin- 
nen oder Sportreferenten bei Sportbünden. Der Einsatz 
und die Tätigkeiten erfolgen nach einem verbindlichen 
LSB-Gesamtkonzept und nach Maßgabe folgender Richt- 
linien.

2. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind die Sportbünde, die Gliederungen 
des LSB sind.

3. Fördervoraussetzungen
3.1. Sportbünden können Zuschüsse zu den Personalausgaben der 

bei ihnen hauptberuflich beschäftigten Sportreferentinnen oder 
Sportreferenten gewährt werden, wenn
 – die Sportreferentin oder der Sportreferent voll um 
fänglich in den Handlungsfeldern Bildung, Sportent- 
wicklung, Sportjugend sowie Organisationsentwick- 
lung/Vereinsentwicklung nach einem mit dem LSB 
abgestimmten Gesamtkonzept tätig ist und in max. 2 
(bei Teilzeitbeschäftigung in einem) der oben aufge- 
führten Handlungsfelder eine Schwerpunktsetzung mit 
Profilbindung erfolgt (siehe hierzu das Beiblatt Aufga- 
ben- und Anforderungsprofile für Sportreferentinnen 
und Sportreferenten in den 4 Handlungsfeldern),

 – die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar- 
beitszeit ausschließlich der Pausen nach § 6 TV-L in 
der für das Land Niedersachsen gültigen Fassung fest 
gelegt ist. Förderungen werden grundsätzlich nur für 
ganze Stellen oder eine halbe Vollzeitstelle gewährt,

 – die Beschäftigung der hauptberuflichen Sportrefe- 
rentin oder des Sportreferenten in einem steuer- und 
sozial- versicherungspflichtigen Beschäftigungsver- 
hältnis auf erster Lohnsteuerkarte erfolgt,

 – die Sportreferentin oder der Sportreferent das Be- 
schäftigungsverhältnis tatsächlich sportbundübergrei- 
fend in einer Sportregion in festgelegten Handlungs- 
profilen erfüllt,

 – die Sportreferentin oder der Sportreferent nach Ab- 
schluss des Arbeitsvertrages mindestens für die Dauer 
eines Jahres (zwölf Kalendermonate) durchgehend 
beschäftigt wird (ausgenommen Vertretungen für 
Mutterschafts- bzw. Elternzeit),

 – der Nachweis des Einsatzes gemäß dieser Richtlinien 
vom Sportbund (Arbeitgeber) auf einem vom LSB zur 
Verfügung gestellten Vordruck bestätigt wird,

 – der Sportbund die Gemeinnützigkeit für den Zeitraum 
von der Zuschussbeantragung bis zur Auszahlung der 
bewilligten Fördermittel nachweisen kann. Der aktuelle 
Nachweis der Gemeinnützigkeit darf nicht älter als fünf 
Jahre sein.

3.2. Der Sportbund (Arbeitsgeber) verpflichtet sich, die Sport refe-
rentinnen oder Sportreferenten für folgende zentrale Maß- 
nahmen des LSB freizustellen:
 – LSB-Arbeitstagung zur Koordination der übergreifen 
den Zusammenarbeit in den Handlungsfeldern (jähr 
lich eine Veranstaltung über 2 Tage)

 – Arbeitstagungen der Abteilungen des LSB analog der 
jeweiligen Profile der Sportreferentinnen oder Sportre- 
ferenten (jährlich ein bis zwei Veranstaltungen über 
insgesamt maximal 2 Tage)

 – Seminare und Workshops in den einzelnen Hand- 
lungsfeldern analog der jeweiligen Profile der Sport- 
referentinnen oder Sportreferenten (2 Tage Fortbil- 
dungen, 2 Tage Mitarbeit in Seminaren, Workshops

 – insgesamt maximal 4 Tage)
 – Spezielle Weiterbildungs- und/oder Qualifizierungs- 
maßnahmen, die zur Erfüllung der jeweiligen Profil- 
anforderungen in den einzelnen Handlungsfeldern 
notwendig sind. Die Teilnahme an den o.g. Maßnah- 
men ist verbindlich. Der Sportbund wird rechtzeitig 
informiert.

3.3. Beschäftigungsverhältnisse mit den Voraussetzungen nach 
Ziffer 3.1 sind nur förderungsfähig, wenn
 – die Sportreferentin oder der Sportreferent eine Vergü-
tung nach TV-L, bzw. in Anlehnung an TV-L zwischen 
Entgeltgruppe 10 (Bachelor-Abschluss) bzw. Engelt-
gruppe 11 (Master-Abschluss) und Entgeltgruppe 13 
unter Beachtung des Besserstel lungsverbots erhält. 
Hierbei sind entsprechende Qualifikation und tatsächli-
che Tätigkeit zu berücksichtigen,

 – die Sportreferentin oder der Sportreferent keine all- 
gemeinen Verwaltungsaufgaben ausübt. (siehe hierzu 
das Beiblatt Aufgaben- und Anforderungsprofile für 
Sportreferentinnen und Sportreferenten in den 4 
Handlungsfeldern).

3.4. Die zur Beschäftigung vorgesehene Sportreferentin oder der 
Sportreferent hat, unter Berücksichtigung der Anforderungs 
profile in den Handlungsfeldern, eine der folgenden Qualifikati- 
onen nachzuweisen:

2.5.2. Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für die Beschäftigung von 
hauptberuflichen Sportreferentinnen und Sportreferenten bei Sportbünden
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 – Abgeschlossenes sportwissenschaftliches Studium 
bevorzugt mit Schwerpunkt Soziologie oder ein sozi-
alwissenschaftliches Studium mit Nebenfach Sport – 
Profil Sportentwicklung

 – Abgeschlossenes sportwissenschaftliches Studium 
bevorzugt mit Schwerpunkt im Bereich Sportmanage- 
ment und Sportökonomie – Profil Vereins-/Organisati- 
onsentwicklung

 – Abgeschlossenes Studium im Bereich Sportwissen 
schaften, Sportpädagogik, Erwachsenenbildung –  
Profil Bildung

 – Abgeschlossenes sportpädagogisches oder sport- 
wissenschaftliches oder Sportmanagement-Studium 
(mit Zusatzkenntnis Jugendverbandsarbeit) oder 
Dipl. Sozialpädagogin bzw. Dipl. Sozialpädagoge oder 
Dipl. Sozialarbeiterin bzw. Dipl. Sozialarbeiter (oder 
gleichwertiges abgeschlossenes sozialpädagogisches 
Studium) je mit zusätzlichem Schwerpunkt Sport und 
Jugendverbandsarbeit – Profil Sportjugend.

 – Über Ausnahmen zu Ziffer 3. entscheidet das zuständi- 
ge LSB-Organ im Rahmen einer Einzelfallprüfung.

4. Gegenstand, Umfang und Höhe der Förderung
4.1. Gegenstand der Förderung

Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses werden 
die Personalausgaben für den Sportreferenten bzw. die 
Sportreferentin gefördert.

4.2. Umfang der Förderung
Die Förderung beginnt nach abgeschlossener Prüfung 
der kompletten Antragsunterlagen durch den LSB gemäß 
Ziffer 5 dieser Richtlinien frühestens mit dem auf die Be- 
willigung folgenden Monat und wird nur für volle Monate 
gewährt.Der Zeitraum der Förderung beträgt grundsätz-
lich 48 Kalendermonate.

4.3. Beendigung der Förderung:
Die Förderung des Beschäftigungsverhältnisses endet

 – spätestens nach Ablauf der 48 Monate,
 – wenn eine der Voraussetzungen Ziffer 3. dieser Richt- 
linien nicht mehr gegeben ist, und zwar mit dem Zeit 
punkt des Wegfalls der Förderungsvoraussetzung.

4.4. Höhe der Förderung
Der Zuschuss zu den Personalausgaben wird gewährt 
auf der Grundlage der unter Ziffer 3. genannten Voraus- 
setzungen. Weitere Regelungen werden vom zuständi- 
gen LSB-Organ festgelegt. Für Teilzeitbeschäftigte wird 
ein entsprechender anteiliger Zuschuss zu den Personal- 
ausgaben einer Vollzeitkraft gewährt.
Für vom LandesSportBund geförderte Sportreferen- 
tinnen oder Sportreferenten können keine Honorare 
gegenüber dem LSB abgerechnet werden, wenn es sich 

um Maßnahmen der Sportbünde handelt, die in den 4 
Handlungsfeldern zusammen arbeiten.
Über Ausnahmen zu Ziffer 4. entscheidet das zuständige 
LSB-Organ in begründeten Einzelfällen auf vorherigen 
Antrag.
Eine Förderung im Rahmen eines anderen Förderpro- 
grammes aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen 
an den LSB ist ausgeschlossen.

5. Antragsverfahren und Mittelauszahlung
5.1. Der Antrag ist auf dem vom LSB abzufordernden Vordruck zu 

stellen und muss von den Vertretungsberechtigten nach § 26 
BGB unterzeichnet werden.

5.2. Vor Abschluss des Arbeitsvertrages ist dem LSB ein Entwurf 
zur Prüfung vorzulegen.

5.3. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
 – der Arbeitsvertrag,
 – Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibung,
 – der Qualifikationsnachweis nach Ziffer 3.4 dieser 
Richtlinien.

 – die Kooperationsvereinbarung der Sportregion.
5.4. Nach Prüfung des Antrages erteilt der LSB dem Sportbund 

eine schriftliche Förderzusage über die Dauer und Höhe der 
Förderung.

5.5. Der Zuschuss wird grundsätzlich quartalsweise an den Sport-
bund ausgezahlt, der Anstellungsträger der Sportreferentin 
oder des Sportreferenten ist.  
Die Zahlung des Zuschusses wird ausgesetzt, solange der 
Sportbund seiner Mitwirkungspflicht nach Ziffern 6.1-6.4  
dieser Richtlinien nicht nachgekommen ist.

6. Nachweisführung
6.1. Für jede Sportreferentin oder jeden Sportreferenten, die bzw. 

der am 1. Januar eines Jahres bei einem Sportbund beschäftigt 
ist, ist bis zum 15. Februar auf dem vom LSB übersandten Vor- 
druck das für den Monat Januar gezahlte Bruttogehalt und der 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung mitzuteilen.

6.2. Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Sportbund, oder der 
in der Sportregion beauftragte Sportbund auf dem vom LSB 
zugesandten Vordruck bis zum 31.01. dem LSB die ordnungs- 
mäßige Verwendung der Zuschüsse nachzuweisen (Verwen- 
dungsnachweis).

6.3. Veränderungen, die für die Weitergewährung des Zuschusses 
zu den Personalausgaben von Bedeutung sind, sind dem LSB 
unverzüglich mitzuteilen (z. B. Reduzierung der Gesamtausga- 
ben der Personalausgaben insgesamt um mehr als 1.000,00 € 
jährlich).

6.4. Der Sportbund ist verpflichtet, die Zuschüsse, die nach Be- 
endigung der Fördervoraussetzungen (vgl. Ziffer 3.), oder 
verspäteter Meldung sowie bei Verstößen gegen Ziffer 4.3 
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1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Mit dieser Richtlinie verfolgt der LandesSportBund Nie-
dersachsen e. V. (LSB) die Zielsetzung, mehr Menschen 
mit Migrationshintergrund und/oder sozialer Benachtei-
ligung durch den Sport in die Strukturen des organisier-
ten Sports einzubinden. Damit soll das Verständnis der 
Menschen füreinander über kulturelle und soziale Un-
terschiede hinweg verbessert werden. Die soziale woh-
numfeldbezogene Integration von Menschen sowie die 
Mitarbeit in lokalen bzw. regionalen Netzwerken stehen 
dabei im Mittelpunkt der Bemühungen. Dies gilt sowohl 
für die Möglichkeit selbst aktiv Sport in Sportvereinen 
zu treiben als auch für eine stärkere Einbindung der Ziel-
gruppe in die ehrenamtlichen Strukturen im Sport.

Der LSB sowie das Land Niedersachsen unterstützen 
damit das Ziel des Nationalen Integrationsplanes, die 
Möglichkeiten des Sports noch stärker zu nutzen, einen 
Beitrag zur Integration zu leisten und die Rahmenbedin-
gungen hierfür zu verbessern. Die Förderung aus Mitteln 
der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen erfolgt im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.

2. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind Landesfachverbände und Sport-
vereine, die ordentliches Mitglied im LSB sind, sowie 
Sportbünde, die Gliederungen des LSB sind. Darüber 
hinaus kann der LSB eigene Maßnahmen aus den För-
dermitteln finanzieren.

3. Gegenstand der Förderung
Sofern vor Zugang der Fördermittelzusage im Rahmen 
von Planungs- und/oder Vorbereitungsarbeiten für die 
Realisierung der beantragten Maßnahme bereits Ausga-
ben getätigt bzw. Verbindlichkeiten eingegangen wurden, 
sind diese zwar nicht abrechnungsfähig, beeinträchtigen 
die Förderfähigkeit der beantragten Maßnahme im Übri-
gen jedoch nicht.
Fördervoraussetzung ist, dass der Verein die Gemeinnüt-
zigkeit für den Zeitraum von der Zuschussbeantragung 
bis zur Auszahlung der bewilligten Fördermittel nachwei-
sen kann. Der aktuelle Nachweis der Gemeinnützigkeit 
darf nicht älter als fünf Jahre sein.
Die zu fördernden Maßnahmen dürfen nicht direkt im 
Rahmen einer anderen Förderung aus der Finanzhilfe des 
Landes an den LSB bezuschusst werden (Ausschluss 
einer Doppelförderung). Grundsätzlich muss mindestens 

die Hälfte der Teilnehmenden an den jeweiligen Maßnah-
men zur Zielgruppe gehören. 
Erstattungs- und abrechnungsfähig sind folgende Ein-
zelmaßnahmen (siehe 3.1 bis 3.5) und Projekte (3.6):

3.1. Zielgruppenspezifische Sportangebote
Sportangebote, die sich an den Interessen der o. g. Ziel-
gruppe orientieren und neu in das Vereinsangebot auf-
genommen werden, können bezuschusst werden, wenn 
sie auf Dauer angelegt sind. Sie sollten so ausgerichtet 
sein, dass perspektivisch eine Vereinsmitgliedschaft der 
Teilnehmenden angestrebt wird. 

3.2. Besondere Veranstaltungen
Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür oder interkul-
turelle Sporttage, in deren Mittelpunkt das Themenfeld 
„Integration, Sport und Soziale Arbeit, Soziales“ steht, 
können bezuschusst werden. Weitere Möglichkeiten für 
besondere Veranstaltungen können beispielsweise sein:
Fachtagungen und Qualitätszirkel
Fachtagungen verfolgen das Ziel des umfassenden Infor-
mationsaustauschs zwischen den am Thema interessier-
ten Expertinnen und Experten. Neben den Fachleuten aus 
dem Sport sollten auch Experten bzw. Expertinnen aus 
anderen Organisationen bzw. öffentlichen Einrichtungen 
beteiligt sein, die in einem Verbund an der beschriebe-
nen Zielsetzung vor Ort arbeiten. 
Arbeitstagungen oder Strategieworkshops
Bei diesen Veranstaltungen liegt der Schwerpunkt 
darauf, die Mitglieder der eigenen Organisation zu in-
formieren und für eine Mitarbeit an diesem Thema zu 
gewinnen. Ziel sollte die Erarbeitung einer Strategie zur 
Erreichung der Ziele zum Themenfeld Integration, Sport 
und Soziale Arbeit, Soziales sein.

3.3. Kompetenzförderung und Qualifizierung in der  
Sportorganisation
Für den Erfolg der zielgruppenspezifischen Maßnahmen 
und ein gelingendes Miteinander im Verein sind die in-
terkulturelle und soziale Kompetenz der verantwortlichen 
Akteure von zentraler Bedeutung. Maßnahmen zur För-
derung der interkulturellen und sozialen Kompetenz sind 
förderungsfähig. Ebenso kann die Teilnahme von ver-
antwortlichen Akteuren an derartigen Angeboten bezu-
schusst werden. Weiterhin gefördert werden Beratungen 
in Entwicklungsprozessen zum Themenfeld Integration. 
Die Förderung dieser Beratungen erfolgt gemäß den Re-
gelungen der Ziffer 4.2 in der Richtlinie 2.6.4.
Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sozial 
Benachteiligte, die sich selbst aktiv als verantwortliche 
Akteure im organisierten Sport einbringen, können ande-

2.6.5. Richtlinie zur Förderung der Integration im und durch Sport
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und 6.3 dieser Richtlinie weitergezahlt wurden, an den LSB 
zurückzuzahlen.

7. Prüfung der Mittelverwendung
7.1.  Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der Landesrech-
nungshof berechtigt, Prüfungen bei den Empfängern (Landes-
SportBund, Landesfachverbände, Sportbünde, Sportvereine), 
die Mittel aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen 
erhalten haben, vorzunehmen (§ 6 Niedersächsisches Sport- 
fördergesetz).

7.2. Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des Landes 
Niedersachsen entgegen dieser Förderrichtlinie abgerechnet 
wurden, sind die Mittel vom Fördermittelempfänger an den 
LSB zurückzuzahlen.

7.3. Werden bei einer Prüfung Täuschungen zur Erlangung von 
Fördermitteln festgestellt, ist grundsätzlich eine Geldsumme in 
Höhe der Fördermittel für die gesamte Maßnahme aus Eigen-
mitteln des betroffenen Sportbundes zurückzuerstatten.  
Daneben kommt die Verhängung von Verbandsstrafen gemäß

7.4. § 11 der LSB-Satzung in Betracht.
7.5. Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungseingangs 

beim Fördermittelempfänger bis zum Tag des Zahlungsein- 
gangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit 5 v. H. über 
dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verzinst.

8. Inkrafttreten und Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt ab dem 01.01.2022 in Kraft und ist 
bis zum 31.12.2022 befristet. Über zwischenzeitlich not-
wendig werdende Änderungen beschließt das zuständige 
LSB-Organ.
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